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Die Ministerin für Solidarität und Gesundheit und der Minister für Wirtschaft und Finanzen,

gestützt auf die Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG;

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;

gestützt auf das Gesetz über Postwesen und elektronische Kommunikation, insbesondere auf die Artikel R. 9, R. 20-11 und R. 20-19;

gestützt auf das Dekret Nr. 2010-1207 vom 12. Oktober 2010 über die Anzeige der spezifischen Absorptionsrate von Funkendeinrichtungen in seiner durch das Dekret Nr. 2019-1186 vom 15. November 2019 geänderten Fassung;

gestützt auf den Erlass vom 8. Oktober 2003 über die Information der Verbraucher über Funkendeinrichtungen, der in Anwendung des Artikels R. 20-10 des Gesetzes über Postwesen und Telekommunikation ergangen ist;

gestützt auf den Erlass vom 8. Oktober 2003 zur Festlegung der technischen Spezifikationen für Funkendeinrichtungen;

gestützt auf den Erlass vom 12. Oktober 2010 über die Anzeige der spezifischen Absorptionsrate von Funkendeinrichtungen;

gestützt auf die Notifizierung Nr. 2018/0087/F, die in Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/1535 an die Europäische Kommission übermittelt wurde;

gestützt auf die Bemerkungen, die im Rahmen der öffentlichen Konsultation vom 16. April bis 13. Mai 2018 in Anwendung des Artikels L. 123-19-1 des Umweltgesetzbuchs vorgebracht wurden;

gestützt auf die Stellungnahme Nr. 2019-0964 der französischen Regulierungsbehörde für elektronische Kommunikation und Postwesen vom 4. Juli 2019,

erlassen: 


Artikel 1


Der oben genannte Erlass vom 8. Oktober 2003 über die Information der Verbraucher über Funkendeinrichtungen, der in Anwendung des Artikels R. 20-10 des Gesetzes über Postwesen und Telekommunikation ergangen ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird in dem Wort „Funkendeinrichtungen“ die Silbe „end“ gestrichen, der Verweis auf „Artikel R. 20-10“ wird durch den Verweis auf „Artikel R. 20-11“ ersetzt und das Wort „Telekommunikation“ wird durch die Worte „elektronische Kommunikation“ ersetzt;

2. Artikel 1 erhält folgenden Wortlaut: „Der Wert bzw. die Werte der spezifischen Absorptionsrate von Funkeinrichtungen mit einer Sendeleistung von mehr als 20 mW, die vernünftigerweise vorhersehbar in einer Entfernung von höchstens 20 cm vom Kopf oder einem sonstigen menschlichen Körperteil genutzt werden, sind lesbar, verständlich und sichtbar in der Bedienungsanleitung von Funkeinrichtungen angegeben, die in Betrieb genommen werden und zur Nutzung in Frankreich bestimmt sind.“;

3. in Artikel 2 wird in dem Wort „Endeinrichtungen“ die Silbe „end“ gestrichen;

4. der Anhang wird gestrichen und durch den dem vorliegenden Erlass beigefügten Anhang ersetzt. 

Artikel 2


Der oben genannte Erlass vom 8. Oktober 2003 zur Festlegung der technischen Spezifikationen für Funkendeinrichtungen wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift des Erlasses und in der Überschrift des Anhangs wird in dem Wort „Funkendeinrichtungen“ die Silbe „end“ gestrichen;

2. Artikel 1 erhält folgenden Wortlaut: „Funkeinrichtungen mit einer Sendeleistung von mehr als 20 mW, die vernünftigerweise vorhersehbar in einer Entfernung von höchstens 20 cm vom Kopf oder einem sonstigen menschlichen Körperteil genutzt werden, dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie die technischen Spezifikationen im Anhang dieses Erlasses erfüllen.“;

3. im Anhang wird nach der dritten Tabellenspalte eine Spalte mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„
	
Lokale SAR Gliedmaßen

(W/kg)

	
4
	

	
	




“. 

Artikel 3


Der oben genannte Erlass vom 12. Oktober 2010 wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird in dem Wort „Funkendeinrichtungen“ die Silbe „end“ gestrichen;

2. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ersetzt: „Der Wert bzw. die Werte der spezifischen Absorptionsrate von Funkeinrichtungen mit einer Sendeleistung von mehr als 20 mW, die vernünftigerweise vorhersehbar in einer Entfernung von höchstens 20 cm vom Kopf oder einem sonstigen menschlichen Körperteil genutzt werden, sind in unmittelbarer Nähe der Einrichtung, auf die sie sich beziehen, festgelegt:“;

b) im letzten Absatz werden nach den Worten „Angabe der SAR“ die Worte „auf die – je nach Fall – das Wort ,Kopf‘, das Wort ,Rumpf‘ oder das Wort ,Gliedmaßen‘ folgt“ eingefügt;

3. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „und in jeder Werbung“ gestrichen.

b) Absatz 2 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ersetzt: „Die lokale spezifische Absorptionsrate (SAR) gibt die Exposition des Nutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen der betreffenden Einrichtung an. Die maximal zulässige SAR beträgt 2 W/kg für den Kopf und den Rumpf sowie 4 W/kg für die Gliedmaßen.“;

4. Artikel 3 wird aufgehoben. 

Artikel 4


Der vorliegende Erlass tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. 

Anhang


ANHANG

ARTEN VON INFORMATIONEN, DIE UNTER DER RUBRIK „VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BENUTZUNG DES GERÄTS“ ANZUGEBEN SIND

A. – Informationen über die Sicherheit der Benutzer und sonstiger Personen 

Einhaltung der spezifischen Nutzungseinschränkungen an bestimmten Orten (Krankenhäuser, Flugzeuge, Tankstellen, Schulen usw.).

Bei Mobiltelefonen Hinweis auf das Nutzungsverbot von mithilfe der Hand gehaltenen Telefonen durch Fahrzeugführer während der Fahrt.

Vorsichtsmaßnahmen, die von Trägern elektronischer Implantate (Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Neurostimulatoren usw.) insbesondere in Bezug auf die Entfernung zwischen der Funkeinrichtung und dem Implantat (15 cm bei den stärksten Expositionsquellen, wie z. B. bei Mobiltelefonen) zu ergreifen sind. 

B. – Informationen über Verhaltensweisen zur Reduzierung der Emission gegenüber den von der Funkeinrichtung ausgesendeten Strahlungen 

Benutzung der Funkeinrichtung unter guten Empfangsbedingungen, um die empfangenen Strahlungen mengenmäßig zu reduzieren.

Benutzung einer Freisprecheinrichtung bzw. eines Lautsprechers, sofern mit der Funkeinrichtung kompatibel.

Vernünftige Nutzung von Funkeinrichtungen wie Mobiltelefonen durch Kinder und Jugendliche, indem z. B. nächtliche Kommunikationen vermieden werden und die Häufigkeit und die Dauer von Anrufen begrenzt werden.

Fernhalten der Funkeinrichtungen von dem Bauch schwangerer Frauen.

[bookmark: _GoBack]Fernhalten der Funkeinrichtungen von dem Unterleib von Jugendlichen. 


Geschehen am 15. November 2019. 

Die Ministerin für Solidarität und Gesundheit, 
Agnès Buzyn 

Der Minister für Wirtschaft und Finanzen, 
Bruno Le Maire 
